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Wir wünschen Ihnen ein 
gesundes neues Jahr 2021! 



Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
– Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
– Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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Modernisierungs- /Ernergieberatung

 Lassen Sie Ihre Nebenkosten durch uns kostengünstig und rechtssicher erstellen.  

Nutzen Sie Ihre verborgenen Einsparpotenziale durch unsere Beratung  
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In dem vergangenen, für uns alle schwie-
rigen Jahr hatte der Verein Haus + Grund 
sein 140. Jubiläum. Gewiss ein Grund 
zum Feiern - aber wo und wie, stellte 
sich die Frage, unter den besonderen Be-
dingungen und Herausforderungen einge-
schränkter Kontaktmöglichkeiten und ra-
dikal geschlossener Veranstaltungsstätten 
in Wuppertal? (Hatte man also 140 Jahre, 
oder zumindest ein Teil davon, sagen wir 
das letzte Jahr, quasi „umsonst“ gearbei-
tet, da die Feier nun ausfiel?)

Alles musste sich ändern, damit (fast) 
alles bleiben konnte wie es ist. Auch der 
Termin für die jährliche Mitgliederver-
sammlung „kippte“ mehrmals. So stand 
die Zusammenkunft im Zeichen der 
Pandemie bis zuletzt unter dem Vorbe-
halt ihrer Durchführbarkeit. Zum Glück 
gelang es, die Flucht in den virtuellen 
Raum - vor den heimischen Computer-
bildschirm - zu vermeiden (auch mit 
Rücksicht auf weniger technikaffine 
Mitglieder), im Unterschied zu vielen 
großen Gesellschaften und Wirtschafts-
unternehmen. So traf man sich in Zeiten 
der „Virenpest“ mit etwas Verspätung, 
aber immerhin doch in der realen Welt, 
im Oktober in leider etwas ausgedünntem 
Kreis am traditionellen Ort, der alten Fär-
berei in Oberbarmen - alle Telnehmer auf 
Abstand und Hygiene bedacht - bei abge-
speckter Agenda und leider auch Verzicht 
auf einen öffentlichen Veranstaltungsteil 
mit dem bereits verpflichteten Gastredner.

Schließlich waren nicht zuletzt die Ab-
läufe in der Geschäftsstelle den veränder-
ten Bedingungen anzupassen - organisa-
torisch und technisch. Was inzwischen 
für die Mitarbeiter und die juristischen 
Rat suchenden Mitglieder zur gewohn-
ten Routine geworden ist, darf trotzdem 
nicht Gewohnheit werden. Auch wenn 
ihnen allen für die Professionalität bei der 
Lösung der Aufgaben Achtung und vor 
allem Dank gebührt. 

Haus + Grund und Umland, vormals 
Elberfeld von 1880 e. V. ist primär eine 

gemeinnützige Organisation, die von 
den Beiträgen ihrer Mitglieder und für 
diese Mitglieder lebt. Obwohl von da-
her nicht gewinnorientiert, betätigt sie 
sich zu geringerem Teil auch wirtschaft-
lich - als Dienstleistung für die Mitglie-
der  - mit dem Nebeneffekt der Verbesse-
rung der Einnahmensituation und damit 
der Leistungsfähigkeit des Vereins. Da 
wir aber keine Masken-Schneiderei in 
der Geschäftsstelle aufziehen konnten 
(die Möglichkeit wurde trotz guter Ideen 

- Krawatte, Einstecktuch und Gesichts-
schutz in farblicher Harmonie - belächelt) 
und andererseits (noch) nicht zu den vom 
Land als unterstützungswürdig erachte-
ten „Unternehmen“ gehören, folgte eine 
nicht ganz einfache Zeit. Aber unsere 
Situation ist zum Glück nicht vergleich-
bar mit der von faktisch geschlossenen 
Sportvereinen, Konzertsälen und anderer 
Kulturstätten sowie der Sportler, Kon-
zertgänger und Kulturschaffenden. 

Ich bin kein Glaskugel-Prognostiker. 
Dem neuen Jahr sehe ich unvoreinge-
nommen und mit Spannung entgegen. 
Wir nehmen (als Verein) die Herausfor-
derungen an. Nach der Krise ist nicht vor 
der Krise, sondern vor dem Aufschwung. 
Dann lassen wir die Masken fallen und 
sehen uns wieder ins Gesicht. Schluss 
wird sein mit den schnabelförmigen Vor-
bauten im Gesicht, die unsere Köpfe vo-
gelartig verfremden.

Vielleicht sind auch Sie schon der tägli-
chen Aufforderung „Bleiben Sie gesund“, 
egal ob beim Bäcker, Friseur oder an der 
Kasse im Supermarkt, überdrüssig. In 
Anbetracht von Wirecard- , Pim Gold-, 
Cum Ex-und anderen 2020er Skandalen 
wünschte man sich statt dessen, zum na-
tionalen Gruß würde ein „Bleiben Sie an-
ständig“ erhoben (und gelebt).

In diesem Sinne, auf ein gutes neues Jahr, 
auch/und im Namen des Vorstandes.

P. Scharfenberg

Haus + Grund im 141. Jahr
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Sind Querdenker Querköpfe, Wirr-
köpfe oder Querulanten, wenn nicht 
gar eine Gefahr für den Staat? Für 
die öffentliche Verdammung kommt 
es selten darauf an, ob etwas Unsinn 
(„fake“) ist, sondern wer es kundtut.  
1 + 1 = 10, das sei umstritten, heißt es, 
wenn es den Sprecher zu schonen gilt. 
Wird kein Pardon gegeben, dann ist es 
grundsätzlich falsch*. Große Sprünge, 
so hört und liest man, seien Quanten-
sprünge - was die Physik auf den Kopf 
stellt, denn damit wird die kleinste 
Einheit bezeichnet, in der sich Verän-
derungen vollziehen.

Quer- oder Um-die-Ecke-Denken 
weicht, wenn es kreativ ist, vom 
Schema ab - im Unterschied zum line-
aren, das nur Vergangenes fortschreibt 
und dabei an seine Grenzen stößt. Fi-
nanzkrisen? Kommen nicht mehr vor 
- bis zur 2008er Krise. Der DAX steigt 
unaufhaltsam. Deshalb, Leute, kauft 
ETFs**, die dem Index entsprechen. 
Dauerhaft Gewinne garantiert - bis 
zum Einbruch im März 2020. Pande-
mien? Das sei Vergangenheit, dank 
Fortschritt von Technik, Chemie und 
Biologie (bis vor zwei Jahren in Bü-
chern prognostiziert).

Hier geht es um die Wurst
Zeichnung: W. Busch

Wenn aber wider allgemeine, grund-
legende Prinzipien - gesellschaftliche 
und rechtliche - agiert wird, wenn der 
Staat im nächsten Jahr Gewinne aus 
Finanzgeschäften voll besteuern aber 
Verluste nur begrenzt berücksichti-
gen will (bis 10.000 €), und das der 
Bundesfinanzhof korrigieren muss, 
wie zuletzt 2018 geschehen (VIII R 
37/15), ist das dann überhaupt eine 
Frage des Denkvermögens oder nicht 
eher von Denkunwillen und starrköp-
figer Wirklichkeitsverweigerung à la 
Ludwig XVI und Marie Antoinette?

Machiavelli (1469-1527) unterschied 
drei Arten von Intelligenz: Die erste 
verstehe alles von sich aus, die zweite 
erkenne nur, was andere begreifen 
und die dritte erkenne weder aus sich 
heraus noch mittels fremder Hilfe***. 
[Irgendwo zwischen der zweiten und 
der dritten liegt die betreuende Intelli-
genz (Rundfunk, Fernsehen u. a.) und 
das betreute Denken der Konsumen-
ten.] Querdenker können (mögliche) 
Wirklichkeiten hinter dem Schein 
erahnen. Die englische Kriminallite-
ratur ist reich an Beispiele, von Pater 
Brown (G. K. Chesterton), Sherlock 
Holmes (C. Doyle) bis Hercule Poirot 
(A. Christie).

Woran liegt es, wenn sich „Wutbür-
ger“ scheinbar aus dem „Nichts“ zu 
Demonstrationen zusammenfinden 
- bei Themen, für die sich noch kürz-
lich maximal drei Leute begeisterten? 
Wie sind Zeichen politischer Reife 
von Manipulation und On-Line-Mo-
bilmachung zu unterscheiden? Mittels 

Ist Querdenken noch zeitgemäß?
Datenanalyse können Personen, die 
für bestimmte Aussagen empfänglich 
sind, gezielt adressiert werden. Wann 
ist der „flash mob“ nur ein Resultat 
individualisierter Werbung?

Manche Konsumenten reagieren auf 
Scheinmedikamente (eine „leere“ 
Pille oder Kapsel). Es ist der Placebo-
Effekt, wenn allein die positive Erwar-
tungshaltung die effektive Wirkung 
macht - im Unterschied zur negative 
Erwartungshaltung, die ebenfalls aus 
sich heraus „wirken“ kann, wobei die 
Warnung vor seltenen Nebeneffekten 
die Empfindung derselben auslöst. 
Das ist der Nocebo-Effekt. (Auch eine 
Wetter-Anomalie kann, je nach Er-
wartung, als epochales Ereignis oder 
Katastrophe und ein Preisanstieg als 
„Blase“ empfunden werden.)

Viele Jahre wurden Chemie und Gen-
technik in Deutschland denunziert, 
das kreativ und chemisch desinfizierte 
Hähnchen zum „Chlorhuhn“ pro-
pagandistisch aufgebauscht (igitt!). 
Wenn bei Frankfurt ein Farbeimer im 
Wasser schwamm, trommelte ob die-
ser „Katastrophe“ ein Landes- und 
späterer Bundesminister die Presse 
zusammen und die Tagesschau füllte 
damit den Bildschirm. Am Ende war 
die modernste gentechnische Insu-
lin-Produktion um Jahre verzögert, 
Deutschland nicht länger die Apo-
theke der Welt und eine Chemiefirma 
von Rang (Höchst) verschwunden.

Versuchsfelder mit gentechnisch ver-
änderten Pflanzen müssen in Deutsch-
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SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
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        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

land vor der Zerstörungswut von Gen-
technik-Feinden etwa so wie das Gold 
in Fort Knox geschützt werden, und es 
wird in einer Partei allen Ernstes be-
hauptet, wenn das Fleisch eines Mast-
schweins, das auch nur ein einzelnes 
gentechnisch erzeugtes Maiskorn ge-
fressen habe, in den Handel käme, sei 
der Konsumentenschutz nicht mehr 
gewährleistet.

Doch es gibt Hoffnung! Mit dem Auf-
treten einer neuen Art von Grippe-
ähnlichem Virus wird alles ganz an-
ders. Noch reibt man sich ungläubig 
die Augen. Der Gentechnik-Nein-
Danke-Front ist plötzlich der gen-
technisch hergestellte Impfstoff le-
bensrettend. Keine Bedenken mehr, 
die Menschheit könne zu Monstern 
mutieren. Man diskutiert sogar ganz 
ungeniert eine Impfpflicht wider Per-
sönlichkeitsrecht (Öffentliches Mea 
Culpa? Fehlanzeige. Was kümmert 
einen Wendehals sein Geschwätz von 
gestern?) Werden „gentechnikfreie“ 
Eier jetzt zur Lachnummer? Kann in 
Deutschland zukünftig ungestört und 

an vorderster gentechnischer Front 
geforscht und produziert werden? 

Kreativität, Flexibilität und Vielseitig-
keit wird heute in Deutschland durch 
einseitige Gebote eingehegt. So kann 
sie nur in engen Grenzen zu wirt-
schaftlichen Erfolgen und damit zum 
Wohlstand für alle beitragen. Statt 
vieler Antriebsvarianten für Kraftfahr-
zeuge soll es ausschließlich die eine 
richten. Wo es viele Möglichkeiten 
des Wärmehaushalts (auch der Däm-
mung) bei Gebäuden gäbe, wird ge-
nau eine vorgeschrieben. Wundert es, 
wenn forschungsintensive Unterneh-
men das betreute Ideenreich verlassen 
und dorthin gehen, wo das Denken in 
Alternativen en vogue ist?

Querdenken gilt unter Investoren als 
Tugend. Warren Buffet (Omaha, Neb-
raska) folgte mit dem Fonds Berkshire 
Hathaway nicht dem Herdentrieb und 
reüssiert seit Jahren. Im Wechsel-
bad zwischen Gier und Furcht haben 
Immobilien-Zocker die offenen Im-
mobilienfonds - es waren einfache 

und transparente Investment-Vehikel, 
auch für „kleineres“ Geld - ruiniert, 
sodass sie heute viel von ihrer Attrak-
tivität verloren haben, weil Einlagen 
nur noch unter Fristwahrung auflösbar 
wurden.

Allen Lesern und Mitgliedern von 
Haus + Grund viel Kreativität im 
neuen Jahr - nicht nur, aber auch bei 
den Immobilien.

*In dualen Zahlen ist 1 + 1 = 10. 
**ETF: Exchange Trade Fund
***Niccolò Machiavelli: Der Fürst

                                                       Grex

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49

42349 Wuppertal

Tel. 0202 47 32 43

info@magerdach.de

Profipartner

Dach- und

Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik

Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG

Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

� Bodenbeläge u. Malerarbeiten

� Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

� Elektro- u. Sanitärinstallation

� komplette Gebäudesanierung

� Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
� über 25 Jahre Erfahrung

� Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

� gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

� Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

� Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

� Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig
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Urteile in 
Kurzfassung
zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Abgerechnet
Zur Gartenpflege im Sinne 
der Betriebskostenver-
ordnung gehört auch das 
Fällen eines kranken, mor-
schen oder abgestorbenen 
Baums. Die Kosten sind 
daher umlagefähig, und 
zwar unabhängig davon, 
ob eine Ersatzpflanzung 
erfolgt oder nicht (Landge-
richt München I Urteil vom 
19.11.2020 – 31 S 3302/20).     

Aufgerechnet
Ein Vermieter darf nach Be-
endigung des Mietverhält-
nisses aus einer Kaution 
des Mieters mit streitigen, 
aus dem Mietverhältnis 
stammenden Forderungen 
aufrechnen (BGH,  Urteil 
vom 28.10.2020 - VIII ZR 
230/19).

Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919

Streit im Mietverhältnis ist 
vorprogrammiert, wenn 
der Mieter überraschend 
an den Vermieter mit 
dem Wunsch zur Unter-
mietung der angemieteten 
Wohnung herantritt. Ent-
spricht der Vermieter dem 
Wunsch nicht, folgt oft ein 
Gerichtsverfahren hier-
auf. So auch in einem vor 
dem Amtsgericht Lichten-
berg (Az.: 8 C-338/18) ent-
schiedenen Fall. 

In dem Fall klagten die 
Mieter einer in Berlin ge-
legenen Wohnung gegen 
die Vermieterin dieser 
Wohnung. Für die 76 Qua-
dratmeter große 3-Zimmer-
wohnung war eine Brutto-
warmmiete in Höhe von 
354,00 Euro monatlich zu 
zahlen. Die Mieter wandten 
sich mit Schreiben an die 
Vermieterin und baten um 
die Erteilung einer Unter-
mieterlaubnis für einen nä-

her bezeichneten Herren. 
Die Mieter gaben für die-
sen Wunsch wirtschaftli-
che Gründe, zumal sie die 
Wohnung lediglich an den 
Wochenenden und in der 
Woche bei beruflichen Ter-
minen in der Stadt benut-
zen würden, an. Die Mieter 
nutzten insoweit ansonsten 
ein in ihr Eigentum befind-
liches Reihenmittelhaus 
mit einer Größe von 150 
Quadratmeter, dass 11 Ki-
lometer von der Mietwoh-
nung entfernt liegt.

Den weiteren Argumen-
ten der Mieter, dass sie in 
der Wohnung im Falle der 
Untervermietung ein Zim-
mer für sich vorhielten, um 
an Wochenenden diese für 
Treffen mit Freunden zu 
nutzen bzw. zur Übernach-
tung bei beruflichen Ter-
minen innerhalb der Stadt 
nutzen würden, reichte dem 
Gericht nicht aus.

Bequemlichkeit ist kein Grund für 
Untervermietung

Das Gericht stellte klar, ein 
Anspruch auf Erlaubnis-
erteilung für eine Unter-
vermietung besteht gemäß 
§ 553 Absatz 1 Satz BGB 
dann, wenn für den Mieter 
nach Abschluss des Miet-
vertrages ein berechtigtes 
Interesse entsteht, einen 
Teil des Wohnraums einem 
Dritten zum Gebrauch zu 
überlassen. Als berechtig-
tes Interesse im Sinne des § 
553 Absatz 1 Satz 1 BGB ist 
jedes nach Vertragsschluss 
entstandene Interesse des 
Mieters von nicht ganz un-
erheblichem Gewicht anzu-
sehen, dass mit der geltend 
gemachten Rechts- und So-
zialordnung im Einklang 
steht. 

So erteilte das Gericht auch 
dem geäußerten Wunsch 
der Mieter, in absehbarer 
Zeit, wobei der konkrete 
Zeitpunkt von diesen of-
fengelassen wurde, mögli-
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Mitgerechnet 
Hat der Vermieter einer 
Gewerbeimmobilie zur Um-
satzbesteuerung optiert 
und haben die Parteien hin-
sichtlich der monatlichen 
Grundmiete vereinbart, 
dass diese zuzüglich der 
jeweils gültigen Umsatz-
steuer zu leisten ist, so ist 
eine tatrichterliche Ver-
tragsauslegung, wonach 
auch die umlagefähigen 
Nebenkosten zuzüglich 
Umsatzsteuer zu leisten 
sind, revisionsrechtlich 
nicht zu beanstanden (BGH, 
Urteil vom 30.09.2020 - XII 
ZR 6/20).

Schön gerechnet
Für eine schlüssige Jahres-
gesamtabrechnung reichen 
die Angaben von Anfangs- 
und Endstand der Gemein-
schaftskonten sowie der 
nach Kostenarten aufge-
gliederten Einnahmen und 
Ausgaben aus; entspricht 
der Anfangsstand der Ge-
meinschaftskonten zuzüg-
lich Einnahmen abzüglich 
Ausgaben dem Endstand 
der Gemeinschaftskon-
ten, ist die Abrechnung im 
Grundsatz plausibel (BGH, 
Urteil vom 25.09.2020 - V 
ZR 80/19).
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Unsere Mietverträge
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auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das
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weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.
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Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49
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Wärmedämmtechnik
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cherweise in die Wohnung 
zurückzuziehen, auch eine 
Absage. Es hielt vor dem 
Hintergrund eines regional 
angespannten Wohnungs-
marktes bereits fraglich, 
ob ein möglicherweise zu-
künftiger Wunsch der Mie-
ter noch mit der geltenden 
Rechts- und Sozialordnung 
im Einklag zu bringen ist. 
Auf jeden Fall käme aber 
einem solchen Wunsch 
kein hinreichendes Ge-
wicht zu, die einen An-
spruch auf dauerhafte an-
teilige Gebrauchsüberlas-
sung der Mietsache recht-
fertigt. Ferner verwies das 
Gericht darauf, auch wenn 
ein Mieter nicht verpflich-
tet ist, in der Wohnung 
seinen Wohnungsmittel-
punkt zu begründen, reicht 
der Wohnungsbeihaltungs-
wunsch ausschließlich aus 
Bequemlichkeitsgründen 
nicht aus um ein berechtig-

tes Interesse an einer Un-
termietung zu bejahen.

Resümee:
Die Entscheidung dürfte 
im Wesentlichen durch die 
Besonderheiten in Berlin 
und dem Berliner - Wohn-
raumumfeld geprägt sein 
und dem Umstand, dass 
die Mietwohnung und das 
Reihenhaus gerade mal nur 
11 Kilometer auseinander 
lagen.    

Soweit das Gericht zutref-
fend auf den Maßstab für 
ein berechtigtes Interesse 
aus § 553 BGB verwiesen 
hat, sollten sich Vermieter 
gleichwohl merken, nicht 
all zu leichtfertig eine ent-
sprechende Untervermie-
tungsanfrage abzulehnen. 
Denn neben dem, ob ein 
Mieter dann wie im vorlie-
genden Fall auf Gestattung 
klagt, könnte für den Mie-

ter ein Sonderkündigungs-
recht entstehen, was er 
unmittelbar nach allzu un-
bedarfter Ablehnung seiner 
Anfrage ausüben könnte. 
Aber auch umgekehrt, 
wenn der Mieter nicht um 
Gestattung nachfragt und 
einfach untervermietet, 
stellt sich für den Vermieter 
die Rechtslage nicht sicher 
überschaubar dar. Denn die 
im Gesetz eigentlich vor-
gesehene Kündigungsmög-
lichkeit wegen unberech-
tigter Untervermietung, 
greift durch mannigfaltige 
Einzelfallrechtsprechung 
nicht oft durch. So oder so, 
sollte den Vermieter eine 
Untervermietungsanfrage 
erreichen, gilt der Grund-
satz „nicht sofort antwor-
ten, sondern erst einmal 
eine Nacht darüber schla-
fen“ und mit den Rechtsex-
perten von Haus und Grund 
Rücksprache halten.  D.-I.W.
     

Kündigung – Auf den Hund gekommen!
Ist das Band des Vertrau-
ens zwischen Vermieter 
und Mieter zerrissen; 
wird regelmäßig die Be-
endigung des Mietver-
hältnisses angestrebt. In 
der dann folgenden Kün-
digung werden üblicher-
weise alle in der Vergan-
genheit aufgekommenen 
Unstimmigkeiten und 
vermeintlichen Vertrags-
pflichtverletzungen für die 
Begründung der Kündi-

gung ins Feld geführt. Das 
ein solcher Rundumschlag 
nicht immer hilft und 
auch der Vermieter bei 
Vertragsverstößen nicht 
zu lange warten soll, zeigt 
eine Entscheidung des LG 
Leipzig (Az. 02 S 401/19).

In dem Mietverhältnis nahm 
in Kenntnis der damals die 
Vermieterin vertretende 
Hausverwaltung der Mieter 
einen Dalmatiner in seiner 

Wohnung auf. Eine Erlaub-
nis oder eine nachträgliche 
Genehmigung zu dieser 
Tierhaltung holte der Mieter 
nicht ein. Weiter im späte-
ren Verlauf des Mietverhält-
nisses, und zwar im Jahr 
2017, zeigten sich teilweise 
verspätete Mietzahlungen. 
Ferner stellte die Vermiete-
rin fest, dass der Mieter über 
die Social-Media-Plattform 
Facebook eine entgeltliche 
Hundebetreuung anbot. All 
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Umdeutungsdisput 
Eine Klausel in der Tei-
lungserklärung, mit der 
Balkone - unzulässiger-
weise - dem Sondereigen-
tum zugeordnet werden, 
kann in eine Kostentra-
gungsregelung umgedeu-
tet werden. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass 
sich als Ergebnis der Um-
deutung eine Regelung er-
gibt, die eindeutig und klar 
ist. Ist dies nicht der Fall, 
kommt eine Umdeutung 
nicht in Betracht (AG Ham-
burg-St.-Georg, Urteil vom 
11.09.2020 - 980a C 7/20 
WEG).

Soweit die Kündigung we-
gen verspäteter Zahlungen 
erfolgte, war dies nach Mei-
nung des Gerichtes mehr als 
1 ½ Jahre nach den verspä-
teten Zahlungen nunmehr 
verspätet von der Vermiete-
rin erklärt worden. Auch das  
- ohne die an sich nach dem 
Mietvertag erforderliche Er-
laubnis - ein Dalmatiner mit 
in der Wohnung aufgenom-
men wurde, reichte dem Ge-
richt nicht, zumal hier die 
vormals für die Vermieterin 
handelnde Hausverwaltung 
Kenntnis von der Aufnahme 
des Hundes in der Wohnung 
hatte. Der weitere Kündi-
gungsgrund, die entgeltliche 
Hundebetreuung, griff auch 
nicht durch, da das Angebot 
als solches keine Kündigung 
des Mietvertrags rechtfer-
tigt, wenn die Betreuung 
ausschließlich außerhalb der 
Wohnung stattfindet. 

Fazit:
In dem Fall zeigt sich für 
die Vermieter, dass bei et-
waigen Vertragsverletzun-
gen des Mieters nicht allzu 
lange zugeschaut werden 
kann. So erwartet nicht nur 
das LG Leipzig, sondern 
auch die übrige Rechtspre-
chung vom Vermieter, dass 
er recht zeitnah bei entspre-

chenden Vertragspflicht-
verletzungen dem Mieter 
gegenüber in Form einer 
Abmahnung entgegentreten 
muss, um etwaige Kündi-
gungsmöglichkeiten absi-
chern bzw. aufrecht erhalten 
zu können. So wird ein Ver-
mieter immer ohne Abmah-
nung ansonsten damit zu 
rechnen haben, dass die Ge-
richte bei zu langem Zeitab-
lauf zwischen unpünktlicher 
Mietzahlung und Ausspruch 
der Kündigung dem damit 
verbunden unterstellen, 
dass allein dieser Zeitablauf 
zeigt, dass das Mietverhält-
nis für den Vermieter wohl 
nicht unzumutbar gewesen 
ist. Gleiches gilt im Prinzip 
auch bei der Tierhaltung, 
insbesondere, wenn diese 
zunächst über einen län-
geren Zeitraum geduldet 
wurde und es nicht zu Stö-
rungen durch diese Tierhal-
tung gekommen ist.

Ob dann auch bei recht-
zeitigem Abmahnung dann 
immer eine Kündigung 
wegen Tierhaltung greift, 
kann nur im Einzelfall ent-
schieden werden, seit dem 
der Bundesgerichtshof ins 
Pflichtenheft des Mietrechts 
geschrieben hat, dass in je-
dem Einzelfall die Belange 

aller Beteiligten, also des 
Vermieters, des Mieters als 
auch der Hausgemeinschaft 
in die Waagschale der Ab-
wägung geworfen werden 
müssen. Soweit es dann um 
gewerbliche Tätigkeiten des 
Mieters, wie hier entgeltli-
che Hundebetreuung, geht, 
obliegt dem Vermieter die 
Beweispflicht, ob die Tätig-
keit innerhalb der Wohnung 
und in welchem Umfang 
bzw. welche nachteiligen 
Auswirkungen für das Ob-
jekt betrieben wird. Eine 
solche Beweiskette zu füh-
ren, ist sehr schwer und mit 
viel Detektivarbeit verbun-
den, so dass vielfach Kün-
digungen daran scheitern, 
dass nicht genügend be-
lastbare Beweise vom Ver-
mieter beigebracht werden 
können. Sollten Sie bei dem 
einen oder anderen Mietver-
hältnis auch vergleichbare 
Vertragsverstöße immer 
wieder erleben, warten Sie 
nicht zu lange, nehmen Sie 
mit den visierten Vereinsju-
risten Kontakt auf, um mit 
diesen abzuklären, ob und 
in welcher Form zunächst 
zur Wahrung Ihrer Rechts-
position eine Abmahnung 
erteilt werden sollte. 

        RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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dies war der Vermieterin 
dann zu viel und es erfolgte 
im Jahr 2019 eine fristlose, 
als auch ordentliche Kündi-
gung des Mietverhältnisses. 
Da der Mieter nicht auszog, 
wurde die Angelegenheit zu 
einer Gerichtssache.

Der Rundumschlag der Ver-
mieterin in der Kündigung, 
es wurde wegen der Tier-
haltung, der verspäteten 
Mietzahlungen als auch der 
gewerblichen Hundebetreu-
ung gekündigt, reichte dem 
Landgericht Leipzig nicht.
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BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Shisha Streit 
Ist in einer Teilungserklä-
rung eine Einheit als „Gast-
stätte“ bezeichnet, han-
delt es sich dabei um eine 
Zweckbestimmung mit 
Vereinbarungscharakter. 
Der Betrieb einer Shisha 
Bar ist von dieser Zweck-
bestimmung nicht erfasst 
(LG Dortmund, Urteil vom 
22.09.2020 - 1 S 27/20). 

Klauselkrieg   
Eine Regelung in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
des Vermieters, nach wel-
cher der Mieter innerhalb 
der Mietsache sowie an 
technischen Einrichtungen, 
die ausschließlich ihm zur 
Verfügung stehen bzw. 
ausschließlich von ihm ge-
nutzt werden, alle notwen-
dig werdenden Reparatu-
ren und Instandhaltungen, 
[die nicht die konstruktiven 
Teile („Dach und Fach“) be-
treffen] und die nicht durch 
höhere Gewalt verursacht 
sind, ordnungsgemäß 
durchzuführen und alle 
Anlagen in gebrauchsfähi-
gem Zustand zu halten hat, 
ist unwirksam, da sie den 
Vertragspartner des Ver-
mieters unangemessen be-
nachteiligt (OLG Frankfurt 
a.M., Urteil vom 06.11.2020 
- 2 U 47/20).

Massive Störung des Hausfriedens - 
verängstigte Nachbarn
Immer wieder kommt es 
in Mietverhältnissen zu 
Störungen des Hausfrie-
dens. Die Art und Quelle 
der Störungen sind dabei 
vielfältig. Mit einer sol-
chen Fallgestaltung, in der 
massive Störungen auftra-
ten, musste sich das Amts-
gericht München (Az.: 417 
C 4799/19) befassen. 

Im dortigen Fall musste die 
Vermieterin das gegenüber 
dem 70-jährigen Mieter seit 
1992 bestehende Mietver-
hältnis über eine 2-Zimmer-
wohnung wegen Störung 
des Hausfriedens fristlos 
kündigen. Hierzu war sie 
gezwungen aufgrund von 
Beschwerden weiterer Mit-
bewohner des Anwesens 
wegen Lärmbelästigung 
sowie beleidigende Äu-
ßerungen. Zunächst er-
teilte die Vermieterin dem 
Mieter eine Abmahnung, 
da dieser an mehreren Ta-
gen stark alkoholisiert im 
Treppenhaus des Wohnhau-
ses herumgegrölt und laut 
stark andere Mieterinnen 
als „Huren“ sowie weitere 
Bewohner als „Polaken“ 
beschimpft und gegen ver-
schiedene Wohnungstüren 
geschlagen hatte. Statt sich 
nach der Abmahnung eines 
Besseren zu besinnen, legte 
der Mieter gerade 4 Tage 

nach Erhalt der Abmahnung 
dem ganzen noch oben eins 
drauf. Bereits vor der Mit-
tagszeit kam es zu erneu-
ten Lärmbelästigungen im 
Treppenhaus. Der Mieter 
hat erneut herumgeschrien 
und die Mitmieter in teils 
unverständlicher, aber auf 
jeden Fall bedrohlicher Art 
und Weise beschimpft. Da 
sich der Mieter nicht be-
ruhigen ließ, wurde zwei 
Mal die Polizei gerufen, 
welche den Mieter schließ-
lich mitgenommen hat. Im 
Gerichtstermin zeigte sich, 
dass einige der Mitmieter 
durch dieses Verhalten des 
Mieters sehr große Angst 
vor diesem hatten und lieber 
in den eigenen Wohnung 
blieben.

All dies reichte dem Amts-
gericht aus, dem im Ge-
richtsverfahren geltend 
gemachten Räumungsan-
spruch zuzustimmen. Das 
Gericht stellte fest, dass 
durch die fristlose Kündi-
gung das Mietverhältnis 
wirksam beendigt wurde. 
Für das Gericht lag es auf 
der Hand, dass vorliegend 
der Hausfrieden durch den 
Mieter nachhaltig gestört 
wurde, so dass der Ver-
mieterin unter Berücksich-
tigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwä-

gung der beiderseitigen In-
teresse die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses nicht zu-
gemutet werden kann. Eine 
Störung des Hausfriedens 
im Sinne des § 569 Absatz 2 
BGB liegt in der pflichtwid-
rigen Verletzung des für das 
Zusammenleben mehrerer 
Mietparteien essenziellen 
Gebotes der gegenseitigen 
Rücksichtnahme. Besonders 
nachhaltig und intensiv war 
für das Gericht die Störung 
des Hausfriedens auch des-
halb, weil der Mieter auch 
Mitbewohner im erhebli-
chen Maße sexistisch und 
rassistisch beleidigt hat und 
auch das Schlagen an die 
Türen von Mitbewohnern 
mehrfach erfolgte.

Anmerkung:
Selten entscheiden Gerichte 
bei Hausfriedensstörungen 
dieser Art so schnell, so 
dass oft Vermieter und die 
anderen Bewohner eines 
Hauses einen langen ge-
meinsamen Weg der Belas-
tungen durch einen Stören-
fried gehen müssen, bis man 
dann durch Kündigung von 
einem Mieter gerichtsbestä-
tigend trennen kann. Hin-
tergrund dessen ist, dass in 
Gerichtsverfahren als zu oft 
dem Vermieter, der beweis-
pflichtig für die Störung ist, 
viel zu große Beweishür-
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Aufgeschoben
Der Vermieter ist berech-
tigt, Zahlungen, die am 18. 
eines Monats eingehen, zu-
nächst auf die laufenden 
offenen Betriebskostenvo-
rauszahlungen und nach-
folgend auf die offenen 
laufenden Netto-Kalt-Mie-
ten zu verrechnen. Soweit 
eine Überzahlung gegeben 
ist, dient die Zahlung er-
kennbar auch der Erfüllung 
der Zahlungspflichten im 
Folgemonat (AG Hamburg, 
Urteil vom 20.11.2020 - 49 
C 363/19).

Aufgehoben 
Erklären die Parteien eines 
Rechtsstreits diesen in der 
Berufungsinstanz überein-
stimmend für erledigt, ist 
das erstinstanzliche Urteil 
durch das Berufungsgericht 
im Beschlussweg aufzu-
heben (OLG Rostock, Be-
schluss vom 24.08.2020 - 3 
U 18/19).

den gestellt werden. Um in 
einem Gerichtsverfahren 
überhaupt eine Chance zu 
haben, sollten Vermieter, die 
von Fällen der Hausstörung 
betroffen sind, frühzeitig ge-
nauestens die Art und Weise 
und Intensität der Vorfälle 
dokumentieren. Hierzu ge-
hört auch jeden Vorfall auch 
mit genügend zeugenschaft-
lichen Aussagen belegen 
zu können. Auch das früh-
zeitige Ausbringen von Ab-

mahnungen ist zwingend 
erforderlich, wenn man sich 
nachher vor Gericht durch-
setzen will. Im vorliegen 
Fall war im Übrigen wohl 
für die schnelle Entschei-
dung auch begünstigend, 
dass der Mieter stärker alko-
holisiert zu dem vormittag-
lichen Gerichtstermin kam 
und selbst auf Nachfrage 
des Gerichtes keinerlei Pro-
blembewusstsein zu seinem 
Alkoholkonsum und sein 

Handeln daraus als auch 
Änderungsmotivationen 
zeigte. Wie dem auch sei, 
wenden Sie sich frühzeitig 
an die spezialisierten Ver-
einsjuristen, falls Sie leit-
tragender eines Störenfrie-
des werden, um mit diesen 
gemeinsam das richtig do-
kumentierte und rechtliche 
Vorgehen in einem solchen 
Fall abzustimmen.

      RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden

Treten Wasserrohrbrüche 
auf, geht hiermit meist 
einher ein großer (Versi-
cherungs-)Schaden, zu-
mindest einer, bei dem er-
hebliche Kosten entstehen. 
Der Ärger ist noch umso 
größer, wenn dann die 
eigene Versicherung diese 
Kosten nicht übernehmen 
will. Zu einem solchen Fall 
musste sich das Oberlan-
desgericht Hamm äußern 
(Az.: I-20 O 2/19). 

In dem Fall begehrte der 
Eigentümer von der Versi-
cherung wegen eines Was-
serschadens aufgrund des 
mehrfachen Bruches eines 
Abwasserrohres Leistun-
gen aus einer Wohngebäu-
deversicherung. Das Rohr 
befindet sich unterhalb der 
Bodenplatte, aber zwischen 
den dort vorhandenen so 
genannten Streiffundamen-
ten des Gebäudes. Der Ver-
sicherer lehnte die Leistung 

ab, da sich seiner Meinung 
nach die Leitung außerhalb 
des Gebäudes befindet. 

Das Oberlandesgericht 
Hamm bestätigte die Auf-
fassung der Versicherung 
nicht zahlen zu müssen. 
Es stellte fest, dass nach 
den in diesem Fall maß-
geblich VGB 2011 kein 
Versicherungsschutz be-
steht, selbst, wenn man als 
richtig unterstellt, dass es 
zu mehreren Rohrbrüchen 
an einer Abwasserleitung 
gekommen sei, die unter-
halb der Bodenplatte aber 
zwischen den dort vorhan-
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Rohrbruch unterhalb der Bodenplatte
Rohre der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen. 
Handelt es sich wie hier – 
um ein Abwasserrohr, ist 
gemäß § 3 Nr. 1 VGB 2011 
ein Rohrbruch nur versi-
chert, wenn sich das Rohr 
innerhalb des Gebäudes be-
findet. 

Fazit:
Wieder einmal hat ein Ver-
sicherungsnehmer erleben 
müssen, dass der so gut 
angepriesene Versiche-
rungsschutz am Ende des 
Tages nichts wert ist, weil 
das Kleingedruckte doch 
anders zu lesen ist, als der 
Versicherungsnehmer es 
bei der Bewerbung zum 
Abschluss dieser Versiche-
rung verstanden zu haben 
glaubt. Und dass man den 
Worten in den Versiche-
rungsbedingungen nicht so 
einfach trauen kann, zeigt 
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dieser Fall daran, dass es 
unter anderem im Versiche-
rungsschein hieß 

„Ihr Wohngebäude ist ge-
gen folgende Gefahren ab-
gesichert: 
Brand, Brand-Blitzschlag,…., 
Leitungswasser, Bruchschä-
den innerhalb und außerhalb 
von Gebäuden sowie Nässe-
schäden….“

Diese „werbetechnische 
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vom Gericht gedeckt, indem 
es einfach unterstellte, dass 
ein durchschnittlicher Ver-
sicherungsnehmer erkennt, 
dass der Versicherungs-
schein die versicherten Ge-
fahren nur schlagwortartig 
umreißen kann und die Ein-
zelheiten letztendlich in den 
allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen stehen und durch 
den Verweis auf VGB 2011 
dies ohne weiteres für den 
durchschnittlichen Versi-
cherungsnehmer erkennbar 
gewesen wäre. Außerdem 
sei die pauschale Formu-
lierung auch so zutreffend, 
da es ja durchaus genannte 
Teilbereiche gibt, die abge-

sichert seien. Ob ein durch-
schnittlicher Versicherungs-
nehmer bei derartigen Wort-
jonglierereien wirklich noch 
den Überblick hält, ist und 
bleibt zu bezweifeln. Auch 
in diesen Bereichen wird 
künftig der Versicherungs-
nehmer nur klar kommen, 
wenn er einen vertrauens-
vollen Berater hat, der ihm 
dann auch haarklein aus-
einanderdröselt, was noch 
blanke Werbeaussage ist 
oder schon ernsthafter Ver-
tragsinhalt. 

Weiterhin wird der Eigen-
tümer bei derartigen Fällen 
darauf zu achten haben, 
welche VGB für ihn denn 
gültig ist. So hat der Bun-
desgerichtshof dies unter 
anderem früher zur VGB 62 
anders beurteilt. Hiernach 
wurden solche Rohre inner-
halb des Hauses, die zwar 
der unterhalb der Boden-
platte verliefen, aber ober-
halb einer gedachten Ebene 
zwischen den Unterkanten 
der Streifenfundamente la-
gen, als mitversichert ange-
sehen. 
      RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Kündigungslawine     
Es liegt im Räumungs-
rechtsstreit in einem Miet-
verhältnis bei einer Mehr-
heit von Kündigungen 
keine alternative Klagehäu-
fung vor. Denn der Streit-
stoff bildet bis einschließ-
lich zur letzten Kündigung 
immer einen einheitlichen 
Lebenssachverhalt, zu dem 
nur ein Antrag gestellt ist. 
Die einzelnen Kündigun-
gen zerschlagen den ein-
heitlichen Lebenssachver-
halt nicht in verschiedene 
Lebenssachverhalte, die 
bei einem zweigliedrigem 
Streitgegenstandsbegriff 
trotz des gleichen Antrags 
zu einer Mehrheit von 
Streitgegenständen füh-
ren würden (AG München, 
Urteil vom 13.12.2019 - 461 
C 11331/19).

Polizeigewalt  
Ob bei willensgetragener 
Herausgabe eines Mietob-
jekts auf die Aufforderung 
des Vermieters und der 
von diesem hinzugezoge-
nen Polizeibeamten hin 
verbotene Eigenmacht des 
Vermieters vorliegt mit der 
Folge der Begründung feh-
lerhaften Besitzes, hängt 
von den Umständen des 
Einzelfalls ab, insbeson-
dere von der Art des Auf-
tretens der Polizeibeamten 
und dem Maß des durch sie 
auf den Mieter ausgeüb-
ten Drucks (OLG Frankfurt 
a.M., Urteil vom 16.10.2020 
- 2 W 50/20). 
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Wesentliche Neuerungen 
haben sich bei der Jahres-
abrechnung und der Erstel-
lung des Wirtschaftsplans 
ergeben. Gegenstand des 
Beschlusses Wohnungs-
eigentümergemeinschaft ist 
nun nicht mehr die Jahres-
abrechnung als solche, be-
stehend aus Einzelabrech-
nung und Gesamtabrech-
nung, sondern nur noch die 
entsprechenden Zahlungs-
verpflichtungen, die so-
genannten „Abrechnungs-
spitzen“. In Bezug auf den 
Wirtschaftsplan ist auch er 
als solcher nicht mehr Be-
schlussgegenstand, sondern 
lediglich noch die zu zah-
lenden Vorschüsse. Das be-
deutet, dass eine Beschluss-
anfechtungsklage künftig 
nicht mehr darauf gestützt 
werden kann, dass die Ab-
rechnung oder der Wirt-
schaftsplan intransparent 
oder aus anderen Gründen 
unverständlich ist, da dies ja 
künftig nicht mehr vom Be-
schluss umfasst sein wird. 
Gestützt werden kann eine 
Anfechtungsklage vielmehr 
nur noch auf Umstände, die 
einen direkten Einfluss auf 
die Zahlungsverpflichtung 
der Wohnungseigentümer 
haben. 
Ein Eigentümer, der eine 
unverständliche Jahres-
abrechnung von seinem 
Verwalter präsentiert be-
kommt, ist allerdings nicht 

schutzlos: Er kann Klage 
erheben auf Erteilung ei-
ner ordnungsgemäßen Ab-
rechnung, allerdings ist die 
Klage nunmehr zu richten 
gegen die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer 
und nicht gegen den Ver-
walter. 
Neu hinzu gekommen ist 
ins Gesetz die auch vorher 
schon anerkannte Möglich-
keit, dass die WEG neben 
der Erhaltungsrücklage 
auch andere Rücklagen 
beschließen kann. Sinn-
voll wäre hier z.B. der Be-
schluss einer sog. Liquidi-
tätsrücklage, auf die der 
Verwalter bei Liquiditäts-
engpässen ggf. zurückgrei-
fen kann. 
Neu im Gesetz ist, die Ver-
pflichtung des Verwalters 
zur Aufstellung eines sog. 
Vermögensberichtes in § 
28 Abs. 4 WEG. Hierin ent-
halten sein muss eine Mit-
teilung über den Stand der 
Rücklagen sowie eine Auf-
stellung des wesentlichen 
Gemeinschaftsvermögens 
enthalten. Hierunter zu ver-
stehen sind auch Forderun-
gen der Gemeinschaft in 
wesentlicher Höhe, wobei 
noch unklar ist, wann von 
einer wesentlichen Höhe 
gesprochen werden kann. 
Hinsichtlich der Jahresab-
rechnung ist festzuhalten, 
dass die ausdrücklich er-
klärte Intention des Gesetz-

WEG Reform Teil 2. Jahresabrechnung/
Wirtschaftsplan

gebers, die Anzahl der Be-
schlussanfechtungsklagen 
über die Jahresabrechnung 
zu minimieren, sicherlich 
erfüllt werden wird. Zwar 
werden die Kosten dieser 
Klagen aufgrund der ge-
sunkenen Streitwerte we-
sentlich geringer werden, 
allerdings wird es sowohl 
für klagende Eigentümer 
als auch für die Gemein-
schaft der Eigentümer 
künftig schwierig werden, 
professionelle Hilfe im ge-
richtlichen Verfahren zu 
bekommen, da die Prozesse 
aufgrund ganz geringer Ge-
genstandswerte für Rechts-
anwälte kaum wirtschaft-
lich zu führen sein werden. 

Marian Voth, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Rückbauschlacht 
Der Wert der Beschwer 
einer Verurteilung des Ver-
mieters zum Rückbau be-
gonnener und den Mietge-
brauch des Mieters beein-
trächtigender Bauarbeiten 
bemisst sich nicht nach 
den Kosten des Rückbaus, 
sondern gem.  §§ 2, 3 und 
9 ZPO  nach dem dreiein-
halbfachen Jahresbetrag 
der aufgrund des Man-
gels gegebenen Mietmin-
derung (BGH, Beschluss 
vom 07.04.2020 - VIII ZR 
383/18). 

Vertragsfehde
Ansprüche aus einem Ver-
trag über den Erwerb von 
Wohnungseigentum zählen 
nicht zu den in § 43 Nr. 1 
WEG genannten Streitig-
keiten; das gilt auch dann, 
wenn sie auf eine Änderung 
der Gemeinschaftsordnung 
gerichtet sind und die Woh-
nungseigentümergemein-
schaft weiterhin (nur) aus 
den Vertragsparteien be-
steht (BGH, Beschluss vom 
24.09.2020 - V ZB 90/19). 
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Das fängt ja gut an
Neuer Mietspiegel in Kraft 

Pünktlich zum Jahreswech-
sel ist der neue Wupperta-
ler Mietspiegel erschienen. 
Hauseigentümer können 
sich freuen. In fast allen 
Bereichen gehen die Preise 
kräftig nach oben. Teilweise 
sind Steigerungen von mehr 
als 12% zu verzeichnen. 
Spitzenreiter ist die Gruppe 
II C (Wohnungen über 90 
qm der Baujahre 1949 – 
1960), in der der Mittelwert 
von EUR 4,72 auf EUR 5,31 
je qm angehoben wurde. 

Eine etwas andere Tendenz 
gibt es bei den Zu- und Ab-
schlägen. Hier sind Verän-
derungen auch nach unten 
zu verzeichnen. Insbeson-
dere hat es die Bäder getrof-
fen. Wer ein Bad mit Wanne 
und zusätzlicher Dusche 
vermietet hatte, konnte nach 
der alten Tabelle einen Zu-
schlag von EUR 0,32 pro 
Quadratmeter Wohnfläche 
verlangen. Jetzt sind es nur 
noch EUR 0,06!

Ebenso liegen die Zu-
schläge für Wohnungen mit 
Gäste-WC, Wohnungen mit 
zwei Bädern und Wohnun-
gen mit modernisiertem Bad 
niedriger als bisher. Auch 

Wärmedämmmaßnahmen 
zahlen sich – vom Mietpreis 
her betrachtet  – nicht mehr 
besonders aus. Hierfür ging 
der Ansatz von EUR 0,32 
auf EUR 0,16 herunter. 

Dem gegenüber sind die 
Zuschläge für Balkon und 
Garten leicht gestiegen.

Neu im Mietspiegel sind 
Aufpreise für Fußboden-
heizung und Einbauküche. 
Auch bekommt man mehr 
für den Quadratmeter, wenn 
eine Wohnung mit Rollator 
erreicht werden kann. 

Weggefallen sind die Ab-
schläge für Untergeschoss-
lage, Einfachverglasung und 
fehlende Heizung. Dafür hat 
es der „gefangene Raum“ 
neu in die Abschlagsliste 
geschafft, wobei es sich da-
bei nicht um das Verlies im 
Keller handelt sondern um 
Räume, die nicht direkt vom 
Flur aus sondern nur durch 
ein anderes Zimmer betre-
ten werden können.

Die Gruppeneinteilung ent-
spricht im Wesentlichen der 
alten Tabelle. Neu hinzu-
gekommen ist die Gruppe 

VII, die Werte für den Bau-
jahresbereich 2014 bis 2019 
nennt. Eine Besonderheit 
gilt für Gebäude, die in den 
Jahren 2002 - 2004 und 
2014 - 2016 bezugsfertig 
geworden sind. Sie rutschen 
durch eine in den Gruppen 
V und VI vorgenommene 
Änderung der Baujahresbe-
reiche in die nächst bessere 
Kategorie. 

Den neuen Mietspiegel, der 
bereits im September dieses 
Jahres verabschiedet wurde, 
offiziell aber erst seit dem 
22.12.2020 in Kraft getreten 
ist, haben wir auf den Seiten 
16-17 dieses Hefts komplett 
abgedruckt. Er ist gültig bis 
zum 22.12.2022. Wer also 
in den nächsten beiden Jah-
ren vor hat, seine Mieten 
anzupassen, sollte dieses 
Heft aufbewahren oder aber 
die Seiten zur späteren Ver-
wendung heraustrennen. 

Über Fragen zum Zahlen-
werk und die korrekte An-
wendung des Mietspiegels 
beraten die Juristen unserer 
Geschäftsstelle. Einfach an-
rufen, schreiben oder Ter-
min vereinbaren.              
                         RA Klaus Riske
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Mieterhöhung richtig durchgeführt
Mit dem neuen Mietspie-
gel stellt sich automatisch 
die Frage der Umsetzung. 
Was ist zu tun, um die 
Mieten rechtssicher an-
zupassen? Mitglieder von 
Haus und Grund haben es 
da einfach. Die Geschäfts-
stelle hält Formulare bereit, 
die die Durchführung der 
Mieterhöhung erleichtern. 
Allerdings nützt das beste 
Formular nichts, wenn 
es unvollständig oder gar 
falsch ausgefüllt ist. Daher 
nachfolgend eine Reihe von 
Tipps, bei deren Beachtung 
kaum noch etwas schief ge-
hen kann.

1. Das Erhöhungsverlangen 
ist mit Datum zu ver-
sehen und an den bzw. 
die Mieter zu richten. 
Haben mehrere Personen 
eine Wohnung gemietet 
(z.B. ein Ehepaar), ist 
das Schreiben sämtli-
chen Mietern zuzustellen. 
Dabei reicht es jedoch 
aus, in einem Schreiben 
alle Mieter anzuspre-
chen (Beispiel: Sehr ge-
ehrte Frau Müller, sehr 
geehrter Herr Müller). 

2. Die Erhöhung ist nach der 
Rechtsprechung nur dann 
wirksam, wenn der Mie-

ter die Berechnung der 
neuen Miete nachvollzie-
hen kann. Es ist somit er-
forderlich, die Kategorie, 
in die die Wohnung nach 
dem Mietspiegel einzu-
ordnen ist, genau anzu-
geben (Beispiel: Gruppe 
III B). Es ist weiter er-
forderlich, eine kurze Be-
gründung für die Einord-
nung zu geben. Hierzu 
gehören Angaben zur Be-
zugsfertigkeit und Größe 
der Wohnung (Beispiel:  
III = bezugsfertig seit 
1965;  B = 80 qm groß). 

3. Nach Beschreibung der 
Wohnung ist anzugeben, 
welche qm-Preise der 
Mietpreisspiegel vorsieht. 
(Beispiel: Preisspanne 
EUR 4,89 - EUR 6,14). 

4. Aus der Preisspanne muss 
nun ein bestimmter qm-
Preis als neue Miete an-
gesetzt werden. Dabei 
ist einerseits auf die Ein-
haltung der sogenannten 
„Kappungsgrenze“ zu 
achten. Sie besagt, dass 
der Mietzins innerhalb 
eines Zeitraums von 3 
Jahren nur um höchs-
tens 20 % steigen darf. 
(Beispiel: Miete am 
01.04.2018  EUR 5,00; 

maximal zulässige Miete 
am 01.04.2021  EUR 
6,00 ). Bei Ablauf der So-
zialbindung gelten für die 
Kappungsgrenze Son-
derregelungen. Ebenso, 
wenn Modernisierungen 
vorausgegangen sind. In 
diesen Fällen bitte in der 
Geschäftsstelle melden. 

5. Weiter muss beachtet 
werden, dass der ge-
wünschte qm-Preis auch 
für die Wohnung ange-
messen ist. Je nach Lage, 
Größe und Ausstattung 
kommen Preise im unte-
ren, mittleren oder obe-
ren Bereich der Spanne 
in Betracht. Liegen 
keine besonderen Vor-
teile oder Nachteile vor, 
ist im Allgemeinen vom 
Mittelwert der Spanne 
auszugehen, und zwar 
auch dann, wenn die 
Kappungsgrenze einen 
höheren Mietzins er-
lauben würde (Beispiel: 
Preisspanne Gruppe II B:  
EUR 4,89 – EUR 6,14; 
Mittelwert: EUR 5,50) 

6. Verfügt die Wohnung 
über Besonderheiten, ist 
zu prüfen, ob Zu- oder 
Abschläge in Betracht 
kommen. Falls ja, sind sie 

den Eckwerten der Preis-
spanne und dem Mittel-
wert hinzuzurechnen (Bei-
spiel: Zuschlag für 5 qm 
großen Balkon: EUR 0,23 
– Preisspanne mit Zu-
schlag: EUR 5,12 – EUR 
6,37,  Mittelwert 5,73) 

7.  Der neue Mietzins ist ge-
nau zu berechnen. Dabei 
ist der Endbetrag in EUR 
bis auf zwei Stellen nach 
dem Komma anzugeben. 
(Beispiel: EUR 5,73 x 
80 qm = EUR 458,40) . 

8. Aus Gründen der Klar-
heit empfiehlt es sich, ne-
ben dem neuen Mietzins 
auch die bisher bezahl-
ten Nebenkosten aufzu-
führen und den Gesamt-
betrag zu errechnen. Es 
genügt auch ein Verweis 
auf die bisherige Neben-
kostenvereinbarung. Eine 
Erhöhung der Neben-
kosten im Rahmen der 
Mieterhöhung ist nicht 
ohne weiteres möglich.  

9. Sind Betriebskosten 
in der Miete enthalten, 
können sie ggf. als Auf-
schlag den Tabellenwer-
ten (nicht den Neben-
kosten!) hinzugerechnet 
werden. Sollte dies der 
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske22 Eigentümerjournal   |   April 2015

• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de

Fall sein, bitte in der 
Geschäftsstelle nachfra-
gen. Für die Berechnung 
des Betriebskostenzu-
schlags liegt dort ein spe-
zielles Formular bereit. 

10.  Es ist darauf zu achten, 
dass in den letzten 12 
Monaten vor dem Ab-
senden des jetzt vor-
liegenden Erhöhungs-
schreibens keine Mieter-
höhung nach dem Miet-
spiegel stattgefunden 
hat. Maßgebend für den 
Beginn der Jahresfrist 
ist der Zeitpunkt, an dem 
die bisherige Miete zum 
ersten Mal zu zahlen war. 

11.  Die Versendung hat so 
zu erfolgen, dass der 
Eingang beim Mieter 
im Zweifel auch nach-
gewiesen werden kann. 
Also nicht mit einfachem 
Brief sondern per Ein-
schreiben (Einwurfein-
schreiben). Noch sicherer 
ist die Zustellung durch 
einen Boten, dem man 
das Schreiben gezeigt 
hat oder durch persönli-
che Übergabe oder per-
sönlichen Einwurf in den 
Briefkasten des Mieters 
im Beisein von Zeugen. 
 

12.  Ist das Erhöhungsver-
langen ordnungsgemäß 
zugestellt und die neue 

Miete richtig errechnet 
worden, muss der Mie-
ter bis zum Ablauf des 
übernächsten Monats 
seit Zugang des Schrei-
bens seine Zustimmung 
zur Mieterhöhung er-
teilen. (Beispiel: Zu-
gang im Januar, Ab-
lauf der Zustimmungs-
frist am 31.März).  

13.  Der Zeitpunkt für die 
Fälligkeit der neuen 
Miete ist anzugeben. 
(Beispiel: Zustellung 
im Januar; Ablauf 
der Zustimmungs-
frist am 31.März; 
Fälligkeit der neuen 
Miete ab 01. April). 

14.  Eine eigenhändige Un-
terzeichnung ist nicht 
unbedingt erforderlich, 
aber dennoch zu emp-
fehlen. Sind mehrere 
Personen (Eheleute, 
Erben) im Vertrag als 
Vermieter angegeben, 
sollte jede von ihnen 
im Briefkopf als Absen-
der angegeben werden. 
Wird die Erhöhung von 
einem Bevollmächtig-
ten (Miteigentümer, 
Ehegatte, Verwalter, 
etc.) ausgesprochen, 
ist die Vollmacht nach 
Möglichkeit im Ori-
ginal beizufügen. Ko-
pien reichen nicht. 

15.  Stimmt der Mieter der 
Erhöhung nicht zu, kann 
der Vermieter beim zu-
ständigen Amtsgericht 
innerhalb einer Frist 
von 3 Monaten Klage 
auf Zustimmung erhe-
ben. (Beispiel: Ablauf 
der Zustimmungsfrist 
31.März; Ablauf der 
Klagefrist 30.Juni). Wird 
die Klagefrist versäumt 
oder bestehen Zweifel 
an der Wirksamkeit des 
Erhöhungsverlangens, 
kann jederzeit ein neues 
Erhöhungsverlangen 
gestellt werden, es sei 
denn, der Mieter hat be-
reits zugestimmt. Soll 
dem Mieter ein neues 
Erhöhungsverlangen 
zugestellt werden, emp-
fiehlt es sich aus Grün-
den der Rechtssicher-
heit, das alte Erhöhungs-
verlangen zuvor formell 
zurückzunehmen.

Und wenn doch noch etwas 
unklar ist, helfen die Juris-
ten unserer Geschäftsstelle. 
Gegen eine Bearbeitungs-
gebühr von nur EUR 36,00 
+ Mwst. pro Mieter über-
nehmen unsere Juristen so-
gar die komplette Durch-
führung der Erhöhung. In 
der Regel eine gute Inves-
tition.

RA Klaus Riske

Duschen
Glastüren
Isolierglas
Fenster
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Reperaturverglasung

Funckstr. 79
(im Hause Reeder & Kamp)
42115 Wuppertal

Fon 02 02 - 2 75 06-0
Fax 02 02 - 2 75 06-20

mail: info@glas-hoening.de
www.glas-hoening.de
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49

42349 Wuppertal

Tel. 0202 47 32 43

info@magerdach.de

Profipartner

Dach- und

Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik

Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb
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* Für die Tabellenfelder „Baualtersbereich 2002 bis 2013“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ und 

„Baualtersbereich 2014 bis 2019“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ konnte keine ausreichende 

Menge an mietspiegelrelevanten Wohnungen erhoben werden, so dass für diese Tabellenfelder 

keinerlei Aussagen im Hinblick auf die ortsübliche Vergleichsmiete in Wuppertal möglich ist.

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Baualtersbereich bis 1948 Baualtersbereich 1949 bis 1960 Baualtersbereich 1961 bis 1977

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel)  

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,18 5,39 – 7,27 6,06 5,37 – 6,80 6,14 5,28 – 7,22

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

5,59 4,83 – 6,40 5,75 5,08 – 6,45 5,50 4,89 – 6,14

C über 90 m²
und bis 150 m² 

5,37 4,64 – 6,22 5,31 4,54 – 6,16 5,41 4,69 – 6,21

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI

Baualtersbereich 1978 bis 1994 Baualtersbereich 1995 bis 2001 Baualtersbereich 2002 bis 2013

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,74 5,58 – 7,88 6,65 5,64 – 7,60 *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

6,19 5,36 – 7,15 6,75 6,12 – 7,39 6,85 6,48 – 7,36

C über 90 m²
und bis 150 m² 

6,20 5,22 – 7,27 6,33 5,59 – 7,14 6,73 5,88 – 7,53

Gruppe VII

Baualtersbereich 2014 bis 2019

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

7,68 6,92 - 8,35

C über 90 m²
und bis 150 m²

7,70 6,84 - 8,36

                                                                                                                                                                        8

   

   

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Baualtersbereich bis 1948 Baualtersbereich 1949 bis 1960 Baualtersbereich 1961 bis 1977

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel)  

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,18 5,39 – 7,27 6,06 5,37 – 6,80 6,14 5,28 – 7,22

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

5,59 4,83 – 6,40 5,75 5,08 – 6,45 5,50 4,89 – 6,14

C über 90 m²
und bis 150 m² 

5,37 4,64 – 6,22 5,31 4,54 – 6,16 5,41 4,69 – 6,21

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI

Baualtersbereich 1978 bis 1994 Baualtersbereich 1995 bis 2001 Baualtersbereich 2002 bis 2013

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,74 5,58 – 7,88 6,65 5,64 – 7,60 *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

6,19 5,36 – 7,15 6,75 6,12 – 7,39 6,85 6,48 – 7,36

C über 90 m²
und bis 150 m² 

6,20 5,22 – 7,27 6,33 5,59 – 7,14 6,73 5,88 – 7,53

Gruppe VII

Baualtersbereich 2014 bis 2019

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

7,68 6,92 - 8,35

C über 90 m²
und bis 150 m²

7,70 6,84 - 8,36
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* Für die Tabellenfelder „Baualtersbereich 2002 bis 2013“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ und 

„Baualtersbereich 2014 bis 2019“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ konnte keine ausreichende 

Menge an mietspiegelrelevanten Wohnungen erhoben werden, so dass für diese Tabellenfelder 

keinerlei Aussagen im Hinblick auf die ortsübliche Vergleichsmiete in Wuppertal möglich ist.

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Baualtersbereich bis 1948 Baualtersbereich 1949 bis 1960 Baualtersbereich 1961 bis 1977

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel)  

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,18 5,39 – 7,27 6,06 5,37 – 6,80 6,14 5,28 – 7,22

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

5,59 4,83 – 6,40 5,75 5,08 – 6,45 5,50 4,89 – 6,14

C über 90 m²
und bis 150 m² 

5,37 4,64 – 6,22 5,31 4,54 – 6,16 5,41 4,69 – 6,21

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI

Baualtersbereich 1978 bis 1994 Baualtersbereich 1995 bis 2001 Baualtersbereich 2002 bis 2013

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,74 5,58 – 7,88 6,65 5,64 – 7,60 *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

6,19 5,36 – 7,15 6,75 6,12 – 7,39 6,85 6,48 – 7,36

C über 90 m²
und bis 150 m² 

6,20 5,22 – 7,27 6,33 5,59 – 7,14 6,73 5,88 – 7,53

Gruppe VII

Baualtersbereich 2014 bis 2019

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

7,68 6,92 - 8,35

C über 90 m²
und bis 150 m²

7,70 6,84 - 8,36
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Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Baualtersbereich bis 1948 Baualtersbereich 1949 bis 1960 Baualtersbereich 1961 bis 1977

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel)  

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,18 5,39 – 7,27 6,06 5,37 – 6,80 6,14 5,28 – 7,22

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

5,59 4,83 – 6,40 5,75 5,08 – 6,45 5,50 4,89 – 6,14

C über 90 m²
und bis 150 m² 

5,37 4,64 – 6,22 5,31 4,54 – 6,16 5,41 4,69 – 6,21

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI

Baualtersbereich 1978 bis 1994 Baualtersbereich 1995 bis 2001 Baualtersbereich 2002 bis 2013

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,74 5,58 – 7,88 6,65 5,64 – 7,60 *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

6,19 5,36 – 7,15 6,75 6,12 – 7,39 6,85 6,48 – 7,36

C über 90 m²
und bis 150 m² 

6,20 5,22 – 7,27 6,33 5,59 – 7,14 6,73 5,88 – 7,53

Gruppe VII

Baualtersbereich 2014 bis 2019

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

7,68 6,92 - 8,35

C über 90 m²
und bis 150 m²

7,70 6,84 - 8,36
Über 1000 qm Ausstellung.

 in Wuppertal

Wuppertal Varresbeck Otto Hausmann Ring 111 Tel. 
0202/28 35 880     Fax: 0202/28 35 881

E-Mail: fliesenwelt-wuppertal@t-online.de
Http://www.fliesenwelt-wuppertal.de

Bevor Sie woanders Fliesen kaufen 
schauen Sie bei uns vorbei Schautage jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat
14:00 - 17:00 Uhr

Der Fliesenfachhandel

April 2015 |   Eigentümerjournal 11

ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
m

b
H

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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* Für die Tabellenfelder „Baualtersbereich 2002 bis 2013“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ und 

„Baualtersbereich 2014 bis 2019“/“17,5 m² bis 50 m² Wohnfläche“ konnte keine ausreichende 

Menge an mietspiegelrelevanten Wohnungen erhoben werden, so dass für diese Tabellenfelder 

keinerlei Aussagen im Hinblick auf die ortsübliche Vergleichsmiete in Wuppertal möglich ist.

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Baualtersbereich bis 1948 Baualtersbereich 1949 bis 1960 Baualtersbereich 1961 bis 1977

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel)  

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,18 5,39 – 7,27 6,06 5,37 – 6,80 6,14 5,28 – 7,22

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

5,59 4,83 – 6,40 5,75 5,08 – 6,45 5,50 4,89 – 6,14

C über 90 m²
und bis 150 m² 

5,37 4,64 – 6,22 5,31 4,54 – 6,16 5,41 4,69 – 6,21

Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI

Baualtersbereich 1978 bis 1994 Baualtersbereich 1995 bis 2001 Baualtersbereich 2002 bis 2013

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² 6,74 5,58 – 7,88 6,65 5,64 – 7,60 *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

6,19 5,36 – 7,15 6,75 6,12 – 7,39 6,85 6,48 – 7,36

C über 90 m²
und bis 150 m² 

6,20 5,22 – 7,27 6,33 5,59 – 7,14 6,73 5,88 – 7,53

Gruppe VII

Baualtersbereich 2014 bis 2019

Wohnfläche Mittelwert 

(arithm. Mittel) 

in €/m²

Spanne 

(Unter- bzw. Obergrenze) 

in €/m²

A 17,5 m² bis 50 m² *

B über 50 m² 
und  bis 90 m²

7,68 6,92 - 8,35

C über 90 m²
und bis 150 m²

7,70 6,84 - 8,36
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Günther Goldstein

Gegenüberstellung der Mittelwerte 
 
 

Gruppe Mietspiegel  
2018 

Mietspiegel 
2020 

Verbesserung       ( + ) 
Verschlechterung  ( - ) 

    
Gruppe  I A   (Baujahr bis 1948) €  5,68 €  6,18 + €     0,50 
Gruppe II A   (Baujahr 1949 – 1960) €  5,59 €  6,06 + €     0,47 
Gruppe III A  (Baujahr 1961 – 1977) €  5,82 €  6,14 + €     0,32 
Gruppe IV A  (Baujahr 1978 – 1994) €  6,26 €  6,74 + €     0,48 
Gruppe V A   (Baujahr 1995 – 2001) €  6,29 €  6,65 + €     0,36 
    
Gruppe  I B    (Baujahr bis 1948) €  5,26 €  5,59 + €     0,33 
Gruppe II B    (Baujahr 1949 – 1960) €  5,20 €  5,75 + €     0,55 
Gruppe III B   (Baujahr 1961 – 1977) €  5,13 €  5,50 + €     0,37 
Gruppe IV B   (Baujahr 1978 – 1994) €  5,72 €  6,19 + €     0,47 
Gruppe V B    (Baujahr 1995 – 2001) €  6,20 €  6,75 + €     0,55 
Gruppe VI B   (Baujahr 2002 – 2013) €  7,30 €  6,85 -  €     0,45 
Gruppe VII B   (Baujahr 2014 – 2019)  €  7,68  
    
Gruppe  I C    (Baujahr bis 1948) €  5,19 €  5,37 + €     0,18 
Gruppe II C    (Baujahr 1949 – 1960) €  4,72 €  5,31 + €     0,59 
Gruppe III C   (Baujahr 1961 – 1977) €  4,96 €  5,41 + €     0,45 
Gruppe IV C   (Baujahr 1978 – 1994) €  5,56 €  6,20 + €     0,64 
Gruppe V C    (Baujahr 1995 – 2001) €  6,13 €  6,33 + €     0,20 
Gruppe VI C   (Baujahr 2002 – 2013) €  7,18 €  6,73 -  €     0,45 
Gruppe VI C   (Baujahr 2014 – 2019)  €  7,70  
 
 

 
 
 
 

Gegenüberstellung der Zu- und Abschläge 
 
 
 
Merkmal Mietspiegel 

2018 
Mietspiegel 
2020 

Verbesserung       ( + ) 
Verschlechterung  ( - ) 

Zuschlag pro qm    
Standardbalkon über 5 qm Fläche oder 1,5 m Tiefe + €  0,20 + €  0,23 +  €    0,03 
Großer Balkon über 7,5 qm Fläche oder 2,0 m Tiefe + €  0,37  + €  0,39  +  €    0,02 
Terrasse oder Dachterrasse über 5 qm Fläche  + €  0,11 +  €    0,11 
Terrasse oder Dachterrasse über 7,5 qm Fläche + €  0,58 + €  0,33 -  €     0,25 
Garten zur alleinigen Nutzung + €  0,17 + €  0,33 + €     0,16 
Wohnung über Aufzug erreichbar + €  0,15 + €  0,15  
Wohnung mit Rollator erreichbar  + €  0,12 + €     0,12 
Barrierearm erstellte oder modernisierte Wohnung + €  0,42 + €  0,37 -  €     0,05 
Bad mit separater Wanne und Dusche + €  0,32 + €  0,06 -  €     0,26 
Gäste WC oder Dusche in zweitem Badezimmer + €  0,18 + €  0,12 -  €     0,06 
Alle Sanitärteile im Bad nach 1984 erneuert*  + €  0,22 + €  0,07 -  €     0,15 
Hochwertiger Bodenbelag  (Parkett, Naturstein) + €  0,34 + €  0,41 + €     0,07 
Austausch aller Elektroleitungen nach 1984* + €  0,30 + €  0,11 -  €     0,19 
Dämmung aller Außenwände nach 1999* + €  0,32 + €  0,16 -  €     0,16 
Erneuerung der gesamten Heizungsanlage nach 1989* + €  0,10 + €  0,18 + €     0,07 
Fußbodenheizung  + €  0,30 + €     0,30 
Einbauküche  + €  0,25 + €     0,25 
Gute Wohnlage laut Wohnlagenkarte + €  0,56 + €  0,50 -  €     0,06 
Exklusive Wohnlage laut Wohnlagenkarte + €  1,34 + €  1,09 -  €     0,25 
Abschlag pro qm    
Einfache Wohnlage laut Wohnlagenkarte - €  0,27 - €  0,20 + €     0,07 
Lage innerhalb des Hauses im Untergeschoss - €  0,09  + €     0,09 
Einfachverglasung - €  0,31  + €     0,31 
Gefangene Räume  - €  0,08 -  €     0,08 
Beheizung mit Nachtspeicher - €  0,21 - €  0,45 -  €     0,24 
Keine Heizung vom Vermieter gestellt - €  0,84  + €     0,84 
Wohnung ohne Bodenbeläge vermietet - €  0,17 - €  0,36 -  €     0,19 
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Wir bearbeiten nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 16.04.18   09:14

Vor Vertragsschluss den Rat eines 
unabhängigen Sachverständigen 
einholen
Um den Immobilienerwerb für Ver-
braucher spürbar und nachhaltig be-
zahlbarer zu machen, fordert der BSB 
eine Reform der Grunderwerbsteuer. 
Die Steuersätze, die von den Bundes-
ländern festgelegt werden und bei bis 
zu 6,5 Prozent liegen, belasten private 
Immobilienerwerber bei steigenden 
Preisen zusätzlich. „Die Länder haben 
durch die stetige Erhöhung der Grund-
erwerbsteuer deutlich vom Immobi-

(djd). Der Kauf oder Verkauf von Häu-
sern, Wohnungen und Grundstücken 
wird in vielen Fällen über einen Im-
mobilienmakler abgewickelt. Die Mak-
lerprovision ist daher ein zusätzlicher 
Kostenpunkt, den Immobilienerwerber 
berücksichtigen müssen. Bisher musste 
der Käufer die Kosten, die in den meis-
ten Bundesländern bei gut 7 Prozent 
der Kaufsumme gedeckelt sind, alleine 
tragen. Das hat der Gesetzgeber geän-
dert – künftig müssen Erwerber und 
Verkäufer sich die Maklerprovision zu 
je 50 Prozent teilen.

Kostenentlastung kommt nicht 
immer beim Erwerber an
“Die neue Regelung kann den Immo-
bilienerwerber um bis zu drei Prozent 
seiner Kosten entlasten – zumindest 
theoretisch“, sagt Verbraucherschützer 
Florian Becker, Geschäftsführer des 
Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB). Es 
sei jedoch nie klar, ob der Verkäuferan-
teil der Maklerprovision nicht im Vor-
feld auf die Kaufsumme aufgeschlagen 
werde, so Becker. Ähnliche Mitnahme-
effekte hat die Verbraucherschutzorga-
nisation bereits beim Baukindergeld 
beobachtet. Besonders in den Ballungs-
gebieten haben viele Bauunternehmen 
den Kaufpreis einfach um die Höhe der 
Förderprämie erhöht.

Neues Gesetz zur Teilung der Maklerprovision kann zu einem Kaufpreisaufschlag führen

Meine Kosten, deine Kosten
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lienboom profitiert“, erklärt Becker. 
Eine Steuersenkung wäre daher ein 
wichtiges Signal, um für Stabilität zu 
sorgen und Verbraucher beim Immobi-
lienkauf besser zu unterstützen. In der 
aktuellen Situation empfiehlt Becker, 
vor dem Abschluss eines Kaufvertra-
ges die Expertise eines unabhängigen 
Sachverständigen einzuholen, zum 
Beispiel eines BSB-Bauherrenbera-
ters. Auf www.bsb-ev.de gibt es wei-
tere Infos und Berateradressen in ganz 
Deutschland.
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(djd). Die Coronakrise hat die Ar-
beiten auf Deutschlands Baustellen 
kaum beeinträchtigt, die Auftragsbü-
cher der Firmen sind voll. Dank an-
haltend niedriger Bauzinsen können 
sich viele Menschen den Traum von 
den eigenen vier Wänden erfüllen. 
Die Kehrseite der Medaille: Ange-
sichts des Auftragsbooms bei den 
Bauunternehmen leidet häufig die 
Sorgfalt. Richtig teuer wird schlam-
pige Arbeit für den Bauherrn, wenn 
ein Fehler sehr spät oder womöglich 
erst nach Fertigstellung des Hauses 
bemerkt wird. 

Hat der Bauleiter die Baustelle im 
Griff?
Nachdem der Bau begonnen hat, 
sollte man sich also keineswegs bis 
zur Abnahme bequem zurückleh-
nen. Im Gegenteil: Besser ist es, den 
Ablauf kontinuierlich zu verfolgen. 
Zum Baubeginn sollte man sich bei-
spielsweise die Kontaktdaten des 
Bauleiters geben lassen, er ist für die 
Bauzeit der wichtigste Ansprechpart-
ner und beantwortet alle Fragen nach 
dem Stand der Dinge. Entscheidend 
aber ist der Eindruck, den der Bau-
herr selbst von der Baustelle hat: Hat 
der Bauleiter sie im Griff? Hat sie ein 
gutes und sauberes Erscheinungs-
bild? Wie ist die Stimmung unter 
den Handwerkern? Wird der Zeitplan 
eingehalten? „Wenn einem Dinge 
seltsam vorkommen, sollte man den 

Bauleiter ansprechen“, rät Florian 
Haas, Finanzexperte und Vorstand 
der Schutzgemeinschaft für Baufi-
nanzierende. „Halten Handwerker 
Termine nicht ein oder erscheinen 
nicht auf der Baustelle, kann dies 
möglicherweise auf wirtschaftliche 
Schwierigkeiten hindeuten.“ Zudem 
könne es sinnvoll sein, einen unab-
hängigen Baubegleiter zur Quali-
tätskontrolle einzuschalten: „Die 
Mehrausgaben belaufen sich im Ver-
hältnis zur Gesamtinvestition nur auf 
einen kleinen Prozentbetrag.“ 

Qualitätskontrolle deckt Nachläs-
sigkeiten von Handwerkern auf
Bei der Qualitätskontrolle wird die 
Baustelle in verschiedenen Baupha-
sen von einem Bausachverständigen 
im Rahmen einer Begehung vor Ort 
auf Mängel und Ausführungsfehler 
überprüft. „Schon während der Bau-

Ratgeber Bauen: Darum sollten Fehler möglichst rasch behoben werden

Mangel erkannt - und schnell gebannt

zeit können versteckte Baumängel 
entdeckt und umgehend durch die 
verantwortlichen Handwerker beho-
ben werden“, so Florian Haas. Die 
direkte Baubegleitung und Bauprü-
fung der einzelnen Gewerke durch 
den Bauexperten trage dazu bei, eine 
hohe Ausführungsqualität zu ge-
währleisten und Nachlässigkeiten 
von Handwerkern aufzudecken. Je 
nach Umfang des Bauvorhabens gibt 
es üblicherweise zwischen drei und 
fünf Begehungen. Mehr Informatio-
nen findet man unter www.finanzie-
rungsschutz.de. Die Schutzgemein-
schaft hat auf ihrer Website zahlrei-
che Tipps und Checklisten für Men-
schen zusammengestellt, die sich den 
Traum von den eigenen vier Wänden 
erfüllen wollen. Dies betrifft den ge-
samten Bauprozess - von der Grund-
stückssuche bis zum Einzug.
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal
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eingebracht sind. Auch Fußbodenhei-
zungen erfreuen sich aufgrund ihrer 
angenehmen Strahlungswärme großer 
Beliebtheit. Hat man einen Kaminofen 
im Wintergarten stehen, kann man dem 
faszinierenden Spiel der Flammen zu-
schauen.

Den Wert der Immobilie steigern
Da ein Wintergarten zur ganzjährigen 
Benutzung eine komplexe Bauaufgabe 
ist, kommt einer kompetenten Bera-
tung eine ganz besondere Bedeutung 

(djd). Die kalte Jahreszeit mit ihrem 
nasskalten Wetter wird uns trotz Kli-
mawandel auch in Zukunft erhalten 
bleiben. Ganz gleich, ob Schnee fällt 
oder Schmuddelwetter herrscht: Wer 
im Warmen sitzt, hat es besser. Winter-
gärten in Wohnraumqualität bieten aber 
noch mehr. Sie können einen Außenbe-
zug sichern und ein Leben nahe an der 
Natur ermöglichen. Es gibt kaum etwas 
Schöneres, als im Wintergarten zu sit-
zen und zu beobachten, wie Schnee 
oder Regen auf die Scheiben fallen.

Wohnkomfort durch ausgereifte 
Technik
Heute nehmen Wintergärten als ganz-
jährige Wohnraumerweiterung den 
ersten Platz unter den schätzungsweise 
50.000 Wintergärten ein, die jährlich 
in Deutschland gebaut werden. Dazu 
muss der Wintergarten aber entspre-
chend ausgestattet sein. „So muss er 
zum Beispiel über ein richtiges Fun-
dament verfügen und die eingesetzten 
Materialien müssen gute Wärmedäm-
meigenschaften besitzen, damit keine 
wertvolle Heizenergie verloren geht“, 
erklärt Rainer Trauernicht vom Inter-
netportal www.sonne-am-haus.de. Die 
Profilsysteme - vor allem aus Alumi-
nium - und besonders auch die Vergla-
sungen sind in den letzten Jahren erheb-
lich optimiert worden, sodass diese Be-
dingungen problemlos erfüllt werden 
können. Moderne Steuerungssysteme 
sorgen zudem dafür, dass mit der Ener-
gie achtsam umgegangen wird. Zur 
Beheizung sind neben konventionellen 
Heizkörpern Konvektoren beliebt, die 
entlang der Glasfronten in den Boden 

In der kalten Jahreszeit zeigen Wintergärten, was sie können

Auch im Winter nah an der Natur sein
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zu. Die Erfahrung des Wintergarten-
bauers sollte bei einem solchen Projekt 
deshalb berücksichtigt werden. Unter 
www.sonne-am-haus.de findet man 
einen Fachbetrieb in der Nähe. Neben 
dem höheren Wohnkomfort ist ein 
Wintergarten aber auch ein geeignetes 
Mittel, um den Wert einer Immobilie 
zu steigern. Im „Wettstreit“ mit ande-
ren Objekten wird sich ein Haus mit 
Wintergarten, der Sonne und vor allem 
mehr Licht in das Innere bringt, immer 
positiv absetzen.
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal
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Reichen Sie das
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  

42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel

18 Eigentümerjournal   |   April 2015

Seit 1928

Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

(djd-k). Früher war nicht alles besser, 
aber vieles anders: Kinder spielten im 
Dreck, in Telefonzellen teilten sich 
Hunderte den Hörer, Desinfektion 
wurde kaum betrieben. Dies hatte den 
Nachteil häufigerer Infektionen - aber 
auch den Vorteil, dass das Immunsys-
tem besser trainiert war. Heute ist es 

oft unausgewogen: Bei Allergikern 
reagiert es zu stark auf ungefährliche 
Auslöser. Umgekehrt fehlt häufig die 
Widerstandskraft gegen Infekte wie 
Atemwegserkrankungen. Als natürli-
chen Trainingspartner für die Abwehr 
hat der Schweizer Arzt und Bakterio-
loge Dr. Carl Spengler die Spengler-

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++
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Bestform fürs Immunsystem

sane entwickelt. Diese Kolloide ent-
halten Antigene und Antitoxine, die 
der Körper zum Aufbau einer aktiven 
Immunisierung sowie zur direkten Ab-
wehr von Angriffen nutzen kann. Alle 
Infos gibt es unter www.spenglersan.
de.



NEUES UND WISSENSWERTES

JANUAR 2021 EIGENTÜMERJOURNAL 23

Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de
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Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

       ...für Haus und Garten

  ...mehr als NUR Steine!

- Terrassenplatten aus Stein
- Pflastersteine und Palisaden
- Mauersteine und Felsen
- Gabionen, Brunnen und Deko...
  www.natursteinbrüche.de 

Natursteinbrüche Bergisch Land GmbH, Hahnenfurth 5, 42327 Wuppertal · Fon +49 20 58 78 26 90

Natursteinbrüche Bergisch Land
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Klaus Riske

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung  • Reparatur

• Kesselreinigung  • Modernisierung

• Notdienst • Rufen Sie uns an!

Auflösung Rätsel S. 23
NOISETTE

Auflösung Sudoku S. 23
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de

Geschäfts – und Beratungszeiten 

Geschäftszeiten 

Montags  8.15 – 18.00 Uhr 

Dienstag 8.15 – 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.15 – 14.15 Uhr 

Donnerstag  8.15 – 18.00 Uhr 

Freitag  8.15 – 14.15 Uhr 

Persönliche Beratungen 
Wegen der Corona-Pandemie nur nach vorheriger telefonischer 

Terminvereinbarung 

In der Geschäftsstelle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die weiteren 

Vorgaben zu Abstand und Hygiene zu beachten. 

Persönliche Beratung – Termin mit Voranmeldung 

Montag   14.00 – 17.30 Uhr 

Mittwoch  09.00 – 12.30 Uhr 

Donnerstag  14.00 – 17.30 Uhr 

Telefonische Beratung und Auskünfte 

(Für einfach gelagerte Fallgestaltungen/Fragestellungen) 

Montag  10.00– 12.30 Uhr 

Dienstag 10.00– 12.30 Uhr 

Mittwoch  10.00 – 11.00 Uhr 

Donnerstag  10.00– 12.30 Uhr 

Je nach Lage und staatlichen Anordnungen können sich die oben genannten 
Zeiten ohne gesonderte vorherige Ankündigung an die Mitglieder verändern. 
Besuchen Sie daher, falls Sie zu den genannten Zeiten uns nicht antreffen 
können, unsere Homepage, auf der so schnell wie möglich etwaige 
Änderungen bekannt gegeben werden. 

Neuer Beratungstag 
in Langenberg

Ab Januar 2021 finden die Beratungen 
in Langenberg statt freitags in der 

Geschäftsstelle am Froweinplatz 6b

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat

jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr statt.
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Preisliste Nebenkostenabrechnung 

Eigentumswohnungen 

Abrechnung für eine Eigentumswohnung Ersterstellung € 45,00* 
Abrechnung für eine Eigentumswohnung Folgejahre  € 40,00* 

****************** 

Zwei- oder Mehrfamilienhäuser (je Haus/Objekt und Abrechnungszeitraum; 
Preis setzt sich zusammen aus Grundbetrag plus Kosten je Einzelabrechnung) 

Grundbetrag für die Erstellung der objektbezogenen Daten- u. Kostenbasis 

Basisgrundbetrag 
Häuser mit bis zu 5 Wohnungen Ersterstellung € 80,00* 
Häuser mit bis zu 5 Wohnungen Folgejahre  € 40,00* 

Häuser mit mehr als 5 Wohnungen Ersterstellung €      100,00* 
Häuser mit mehr als 5 Wohnungen Folgejahre  € 60,00* 

Erhöhter Grundbetrag**

Häuser mit größerem Aufwand Ersterstellung € 140,00*
Häuser mit größerem Aufwand Folgejahre  € 100,00* 

**Bei besonderem oder ungewöhnlich hohem Aufwand - Preis nach Absprache 

zzgl. der Kosten entsprechend der Anzahl der Einzelabrechnungen nach folgender Staffelung: 

1. – 5. Abrechnung im ersten Jahr je Abrechnung € 35,00* 
für die Folgejahre je Abrechnung € 27,00* 

6. – 10. Abrechnung im ersten Jahr je Abrechnung € 27,00* 
in den Folgejahren je Abrechnung € 19,00* 

11. - ∞ Abrechnung im ersten Jahr je Abrechnung € 24,00* 
für die Folgejahre je Abrechnung € 16,00* 

*Nebenkostenabrechnungen werden exklusiv nur für Mitglieder gefertigt. Bei Mieter- bzw. Nutzerwechsel handelt es sich
bei der jeweiligen Abrechnung, auch bei Eigentumswohnungen, um eigenständige nach der obigen Preisliste zu
vergütende Einzelabrechnungen. Zu den oben aufgeführten Nettopreisen für die Nebenkostenabrechnung/en kommt die
gesetzliche Mehrwertsteuer in jeweils aktuell Höhe sowie etwaige Versandkosten hinzu.



IMMOBILIEN-SERVICE

EIGENTÜMERJOURNAL JANUAR 202126

Exklusiv besteht für die Mitglieder unseres Vereins die Möglichkeit zu Sonderkonditionen Immobilien- 
oder Vermietungsannoncen zu schalten. 

Die Kosten für ein rein textliches Inserat (bis zu 60 Wörter) betragen für Mitglieder 15,00 € zzgl. MwSt.
Der Anzeigenpreis für Nichtmitglieder beläuft sich auf 30,00 EUR zzgl. MwSt. Mit dem jeweiligen An-
zeigenpreis ist der Abdruck der Annonce in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben des Eigentümerjournals 
verbunden. Nach Ablauf dieser drei Monate findet keine automatische Verlängerung der Anzeigenschaltung 
statt. Sollte ein weiterer Abdruck gewünscht sein, ist ein neuer schriftlicher Auftrag erforderlich. Inso-
fern kein weiterer Abdruck der Annonce während der dreimonatigen Laufzeit gewünscht wird, ist dies 
aufgrund des Anzeigenschlusses bis zum letzten Werktag eines Monats schriftlich der Geschäftsstelle 
mitzuteilen. Später eingehende Benachrichtigungen können daher für die dann kommende Ausgabe des 
Eigentümerjournals nicht mehr berücksichtigt werden. 

Eine vorzeitige Abstellung des Inserats hat keinen Einfluss auf den Anzeigenpreis (Reduzierungen kön-
nen nicht gewährt werden). Die Anzeigenpreise für Inserate mit Foto können nach der vorherigen Über-
sendung des Textes und des digitalisierten Fotos in Absprache mit der Geschäftsstelle abgestimmt werden. 
Betreffend eingehender Inseratwünsche geht der Verein keine Verpflichtung ein, diese in der Vereinszei-
tung abzudrucken.

Pinwand Inserate

Der Zensus wird in das Jahr 2022 verschoben / Neuer Zensus-Stichtag 
ist der 15. Mai 2022 

WIESBADEN – Der nächste Zensus wird aufgrund der Corona-Pandemie in das 
Jahr 2022 verschoben. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verschiebung 
des Zensus steht als neuer Stichtag der 15. Mai 2022 fest. Das Gesetz ist am 
10. Dezember 2020 in Kraft getreten. Die Verschiebung erfolgt aufgrund der 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die auch die Vorbereitungen des 
Zensus in der öffentlichen Verwaltung betrafen. Ursprünglich sollte der Zensus 
im Jahr 2021 durchgeführt werden. 

Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) Nr. Z 01 
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Energieeffizientes Einfamilienhaus südwestlich von Wuppertal-Nächstebreck
Dieses vor 9 Jahren errichtete, moderne KfW-Energieeffizienz-70%-Haus in guter Wohnlage kann sofort bezogen werden. Es befindet sich am 
Ende einer Stichstrasse in ruhiger Umgebung mit gleichartiger Bebauung. Beide Etagen sind barrierefrei, 4 Zimmer, Bad, Dusche, Gäste-WC, 
die Küche ist komplett eingerichtet; stark gehobene Ausstattung, Fenster: 3-fach-Verglasung, KG: 4 (Hobby-) Räume, Böden gefliest, DG: gro-
ßer Stauraum. Die Verkehrswege zur B7, A46, A43, A1 sind kurz. Spazierwege führen durch ländlich geprägte Landschaft zur Nordbahntrasse 
und ins nahe N.S.G. „Dolinen“.

Objekt:  2-Etagen-Einfamilienhaus, Baujahr 2011
Grundfläche: 7,50 m x 9,60 m
Wohnfläche:  137 m² 
Wohngrundstück mit Garten: ca. 400 m² 
Heizung: Flüssiggas-Etagenheizung und Kamin (im EG)
Fußböden: Fliesen, Parkett, Laminat
Energieausweis: End- und Primärenergiebedarf: 45 bzw. 53 kWh (m²a), Energieträger: Flüssiggas (Tank: 4.800 l)
 Solaranlage für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Bedarfsausweis vom 28.04.2011
Lüftung: natürlich (Direkt)
Brauchwasser: durch Regenwassernutzung (10.000 l-Tank) unterstützt
Garage: Fertiggarage (Typ Kesting), 9 m tief
Kaufpreis (VB): 595.000 € (Wohnhaus mit Garage und Grundstück) 
 zzgl. 3,48% Courtage inkl. 16% MwSt für Haus und Grund (Makler)

3-Zimmer Wohnung in Elberfeld mit Weitblick und Stellplatz, Südstr., 42103 Wuppertal
Diese schöne 3-Zimmer Dachgeschosswohnung befindet sich zentral in Wuppertal Elberfeld in direkter Nähe der Historischen Stadthalle und 
gegenüber der Schwimmoper in der Südstraße. Die Wohnung liegt im 2. Obergeschoss eines sehr gepflegten Hauses. Sie gelangen über die 
Diele in das erste Schlafzimmer, das weiß geflieste Duschbad, in die großzügige Küche und das Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer geht das 
zweite Schlafzimmer ab. Hier wohnen Sie ruhig und trotzdem zentral. Ein großer Trockenraum im Dachboden, ein kleiner Keller und ein ab-
geschlossener Stellplatz im Innenhof runden das Angebot ab.

Die Wohnung verfügt über ein Duschbad mit Waschmaschinen-Anschluss, Laminatboden, Gas-Etagenheizung, Weitblick, Trockenraum, 
Keller und abgeschlossenen Stellplatz

61,00 m² groß, 
Grundmiete Wohnung 400,00 EUR zzgl. Nebenkosten 120,00 EUR
Stellplatzmiete 35,00 EUR
Kaution: 1040,00 EUR

Energieausweistyp: Bedarfsausweis
Heizungsart: Etagenheizung
Wesentliche Energieträger: Gas
Endenergiebedarf: 101,40 kWh/(m²*a)
Energieeffizenzklasse: D
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Einfamilienhaus in Wuppertal Katernberg
Dieser Bungalow im beliebten Quartier Beek/Falkenberg/Stiller Winkel liegt am Ende einer Anliegerstraße. Ein- und Zweifamilienhäuser in 
landschaftlich attraktiver Lage prägen die als reines Wohngebiet ausgewiesene Umgebung. Naherholungsgebiete , Schule, Kindergarten,
Sportstätten sind fußläufig zu erreichen und die Elberfelder Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr in weniger als 10 Minuten. Die Auto-
bahn-Anbindungen (u. a. A46) garantieren sclnelle Verbindungen im Bergischen Dreieck (Wuppertal, Remscheid, Solingen) nach Düsseldorf, 
Köln und ins Ruhrgebiet (Essen). 

Das Objekt wurde im Jahr 1966 errichtet und 1981 umgebaut. Heizung und Warmwasser
liefert eine Gas-Etagenheizung. Auf separatem Grundstück befinden sich 2 Garagen für je 1 PKW.

Objekt:  2 Etagen-Bungalow
Wohngrundstück: 872 qm
2 Garagengrundstücke:  20 und 19 qm mit Garagenhof-Anteil (1/13 von 264 qm)
Untergeschoß:  2 Wohnräume, Küche, Bad/WC, Terrasse , Abstellräume Die UG-Wohnung (97 qm) ist derzeit vermietet.  
Obergeschoß: 3 Wohnräume + 1 Raum UG, Küche, Bad/WC, Terrasse (107 qm)
Wohnfläche: ca. 215 qm (gesamt)
Energieausweis: Bedarfsausweis 270,4 kWh/m2a, Gas (Datum: 18.12.2017) Kat. H
Kaufpreise (VB): 
Wohnhaus mit Grundstück:  445.000 € VB 
2 Garagen mit Grundstücken: 25.000 € 
zzgl. 3,48 % Courtage inkl. 16 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 

Pinnwand
Suche MFH in Wtal. Bj ab 1970. 

Von Privat,  Kein Makler.  
MFH-Wtal@web.de

Schöne 3-Zimmer-Wohnung in einem Zweifamilienhaus mit Fernsicht ins grüne Umland 42349 Wuppertal
80,00 m² / Grundmiete: 460,00 EUR zzgl. Nebenkosten 110,00 EUR / Kaution: 920,00 EUR

Diese schöne 3-Zimmer-Wohnung liegt in ruhiger Lage in Wuppertal Cronenberg in einem gut gepflegten 2-Familien-Haus aus dem Jahr 1899. 
Ein Highlight ist der Weitblick ins Grüne, den Sie von Wohn- und Schlafzimmer aus genießen können.
Die Wohnung befindet sich  im Wohnquartier Cronenfeld, einem von sieben Quartieren des Stadtbezirks Wuppertal-Cronenberg. 
Hier wohnen Sie ruhig und nah am Grünen. Die nächste Bushaltestelle ist ca. 200 Meter entfernt. Zum Stadtkern sind es etwa 2 km.

Die Wohnung verfügt über modernes Duschbad mit separater Toilette, Laminatboden, Einbauküche, 
Waschraum und Keller. Letzte Modernisierung/ Sanierung: 2018; Energieausweistyp: Bedarfsausweis; 
Heizungsart: Nachtspeicherofen; Wesentliche Energieträger: Strom; Endenergiebedarf: 280,50 kWh/(m²*a); 
Energieeffizenzklasse: H
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Balkon

Einfamilien-Reihenhaus an der östlichen Stadtgrenze zu Wuppertal in Schwelm, Ortsteil Lindenberg
Das derzeit unvermietete Objekt befindet sich in schöner, ruhiger Lage, weniger als 1,5 km nördlich des Stadt zentrums in dem 
beliebten Ortsteil Lindenberg. 5 Zimmer, 1 Hobbyraum, 1 Kammer, Küche, Bad, Dusche, Gäste-WC, 1 Balkon, 2 Terrassen.
Die Umgebung ist geprägt von Ein- und Zweifamilienhäusern mit Gärten. Die Anschlüsse zur B7, A1, A43 und A46 sind alle 
etwa 1,5 km entfernt und schnell erreichbar.

Objekt:  3-Etagen-Reihenhaus, Baujahr 1978/79
Grundfläche: 3 Etagen á 7 m x 9,75 m
Wohngrundstück mit Garten: 235 qm
Garagengrundstück:  16 qm
Gas-Zentralheizung: Baujahr 1991
Fußböden: Parkett, Naturstein
Energieausweis: Verbrauchsausweis v. 15.04.2020; Baujahr 1979;  
 Energieträger Erdgas H; 168,2 kWh/(m2a) 
 - Warmwasser enthalten; Energieeffizenzklasse F
Miete kalt (zuletzt erzielt): 1150 €
Nebenkosten:  ca. 150 €
Kaufpreise (VB):  
Wohnhaus mit Grundstück:  344.000,00 € 
Garage mit Grundstück: 15.000,00 € 
zzgl. 3,48 % Courtage inkl. 16 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 

Straßenfront

Idyllische Lage Großes lichtdurchflutetes offenes 
Wohnzimmer mit Essbereich

Gartenansicht
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120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg - NEU jetzt mittwochs -
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
2. und 4. Mittwoch im Monat
jeweils von 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr
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Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,0               99,3             100,0             100,1             100,6             100,7             101,1             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,2             105,2             105,4             105,7             106,2             106,0             106,0             106,1             105,3             105,8
2020                               105,2             105,6             105,7             106,1             106,0             106,6             106,1             106,0             105,8             105,9             105,0                                             
                                                                                                                                                

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  98,9               99,4             100,1             100,1             100,6             100,7             101,0             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3             105,3             105,5             105,7             106,1             106,1             106,0             106,1             105,4             105,9
2020                               105,3             105,8             105,8             106,1             106,0             106,6             105,9             105,9             105,7             105,9             105,0

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                               103,4             103,9             104,4             105,4             105,7             106,0             106,4             106,3             106,2             106,3             105,4             106,0
2020                               105,1             105,7             105,8             106,2             106,2             106,9             106,4             106,2             105,8
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                             102,97          103,30          104,35          105,10          105,24          105,41          104,91          105,06          105,29          105,44          105,10          105,43
2020                             104,37          104,56          105,13          105,43          105,33          105,69          105,32          104,88          104,97                                                                      
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TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.




